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Versetzung in einen anderen Regierungsbezirk zum Schuljahr 2018/19; 
Lehrkräfte an Grundschulen, Mittelschulen und Förderschulen/Schulen für Kranke  
 
Bekanntmachung der Regierung von Mittelfranken vom 6. Februar 2018 Gz. 40.2 - 0321 - 2 - 10 
 
Die Regierungen führen im Rahmen des Tauschverfahrens und im Hinblick auf eine bedarfsge-
rechte Versorgung in Bayern Versetzungen von Lehrkräften (Sammelbegriff) an Grundschulen, 
Mittelschulen sowie an Förderschulen und Schulen für Kranke in einen anderen Regierungsbezirk 
durch. 
 
Entsprechend einem Beschluss des Bayer. Landtags vom 19.07.1984 sind dabei vorrangig Fami-
lienzusammenführungen zu berücksichtigen. Als Familienzusammenführung gilt allgemein nur die 
Zusammenführung verheirateter Partner mit getrenntem Wohnsitz. Diesen Gesuchen muss des-
halb eine amtliche Bestätigung des Einwohnermeldeamtes über den Wohnsitz des Ehegatten und 
eine Bescheinigung des Arbeitgebers des Ehegatten, dass er sich in ungekündigter Stellung be-
findet, beigegeben werden. 
 
Nach einem weiteren Beschluss des Bayerischen Landtags vom 18.07.2006 werden die Verset-
zungswünsche nicht verheirateter Lehrkräfte mit Kindern so behandelt wie die verheirateter Lehr-
kräfte, wenn nur auf dem Wege der Versetzung die Betreuung der Kinder sichergestellt werden 
kann. Dies muss aus der Antragsbegründung glaubhaft belegt werden. 
 
1. Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen 

 
Der Antrag ist ausschließlich mit dem bayernweit einheitlichen Formblatt „Antrag auf Verset-
zung in einen anderen Regierungsbezirk“ (Grund- und Mittelschule) zu stellen, der vom 
bayerischen Formularserver heruntergeladen werden kann unter:  
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-050/
index?caller=332413184674  
 
Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen reichen ihren Versetzungsantrag (Formblatt dreifach) 
über die Schulleitung beim derzeit zuständigen Staatlichen Schulamt möglichst sofort, spätes-
tens bis 1. März 2018 ein. 

 
 Die Staatlichen Schulämter werden gebeten, die eingehenden Anträge möglichst zeitnah, spä-

testens bis 15. März 2018 zweifach an die Regierung weiterzuleiten (keine Sammelvorlage). 
 

2. Lehrkräfte an Förderschulen und an Schulen für Kranke 
 
Der Antrag ist ausschließlich mit dem bayernweit einheitlichen Formblatt „Antrag auf Verset-
zung in einen anderen Regierungsbezirk“ (Förderschule) zu stellen, der vom bayerischen 
Formularserver heruntergeladen werden kann unter: 
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/41/rvs_41-100/
index?caller=349190961674  
 
Lehrkräfte an Förderschulen und an Schulen für Kranke reichen ihren Versetzungsantrag 
(Formblatt dreifach) möglichst sofort, spätestens bis 1. März 2018 bei der Schulleitung ein. 
 
Die Schulleitungen werden gebeten, eingehende Anträge möglichst zeitnah, spätestens bis 
15. März 2018 zweifach an die Regierung weiterzuleiten (keine Sammelvorlage). 

 

Weitere Informationen 

https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-050/index?caller=332413184674
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/41/rvs_41-100/index?caller=349190961674
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3. Zur allgemeinen Beachtung: 
 

a) Die Versetzung in einen anderen Regierungsbezirk ist nur dann möglich, wenn im kom-
menden Schuljahr ab Schuljahresbeginn Dienst geleistet wird. Lehrkräfte, die für das 
Schuljahr 2018/19 eine Beurlaubung oder Elternzeit (Ausnahme: Teilzeit in Elternzeit) bean-
tragt haben oder beantragen werden, können daher nicht versetzt werden. 

 
b) Im Versetzungsantrag sind verbindliche Angaben über den im angestrebten Regie-

rungsbezirk gewünschten Beschäftigungsumfang (Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung) 
anzugeben. 

 
Anmerkung:  
Anträge auf Teilzeitbeschäftigung nach Art. 88 BayBG und Art. 89 BayBG bzw. analog  
§ 11 TV-L sind für das Schuljahr 2018/19 mit dem entsprechenden Formblatt auf dem 
Dienstweg bis spätestens 31. März 2018 der Regierung von Mittelfranken - Sachgebiet 43 - 
vorzulegen. Im Falle einer beabsichtigten Teilzeitbeschäftigung ist daher eine Kopie dieses 
Teilzeitantrags dem Antrag auf Versetzung in einen anderen Regierungsbezirk beizufügen. 

 
c) Parallel zum „Antrag auf Versetzung in einen anderen Regierungsbezirk“ kann selbstver-

ständlich auch ein „Antrag auf Versetzung innerhalb des Regierungsbezirks“ gestellt wer-
den. Die Regierung wird zunächst den Antrag auf Versetzung in einen anderen Regierungs-
bezirk und dann den “nachrangigen” Antrag auf Versetzung innerhalb Mittelfrankens bear-
beiten. 

 
d) Änderungen zu den im Antrag gemachten Angaben (z. B. Eheschließung) sind der Regie-

rung unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  
 
e) Wegen der großen Anzahl von Versetzungsanträgen können Änderungsmitteilungen, die 

der Regierung nicht bis spätestens 1. Mai 2018 vorliegen, grundsätzlich nicht mehr berück-
sichtigt werden. Abweichend hiervon kann eine Eheschließung nur dann berücksichtigt wer-
den, wenn der Nachweis (Heiratsurkunde oder Auszug aus dem Familienbuch, jeweils in 
Kopie) bis spätestens zum 1. Juli 2018 bei der Regierung eingegangen ist. Bei einem Ein-
gang des Nachweises nach dem 1. Juli 2018 kann dieser grundsätzlich für das laufende 
Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden. 

 
f) Entstehende Nachteile wegen unvollständiger Angaben auf den Antragsvordrucken und/

oder aus fehlenden Unterlagen gehen zu Lasten der Lehrkraft. 
 
g) Im Falle einer Versetzung entscheidet die aufnehmende Regierung darüber, welchem neu-

en Schulamtsbezirk (Bereich Grund-/Mittelschulen) bzw. welcher neuen Schule (Bereich 
Förderschulen) die Antragstellerin/der Antragsteller zugewiesen wird. 

 
Hildegund Rüger, Abteilungsdirektorin 
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Versetzungen innerhalb des Regierungsbezirks zum Schuljahr 2018/19; 
Lehrkräfte an Grundschulen, Mittelschulen und Förderschulen/Schulen für Kranke 
 
Bekanntmachung der Regierung von Mittelfranken vom 6. Februar 2018 Gz. 40.2 - 0321 - 2 - 9 
 
Lehrkräfte (Sammelbegriff) an Grundschulen, Mittelschulen und Förderschulen/Schulen für Kran-
ke haben die Möglichkeit, für das Schuljahr 2018/19 eine Versetzung aus persönlichen Gründen 
innerhalb des Regierungsbezirks zu beantragen. 
 
Eine Versetzung von Lehrkräften im Turnus ist nach § 6 LDO nur in begründeten Ausnahmefällen 
möglich. 
 
1. Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen 
 

Der Antrag ist ausschließlich mit dem bayernweit einheitlichen Formblatt „Antrag auf Verset-
zung innerhalb des Regierungsbezirks“ (Grund- und Mittelschule) zu stellen, der vom baye-
rischen Formularserver heruntergeladen werden kann unter: 
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-051/
index?caller=332413184674 
 
Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen, die innerhalb des derzeitigen Schulamtsbereichs an 
eine andere Grund-/Mittelschule versetzt werden möchten, also keinen Wechsel des Schul-
amtsbezirks anstreben, sind hiervon nicht betroffen. Über schulamtsinterne Versetzungen 
(auch bei Doppelschulämtern) entscheidet das Staatliche Schulamt. 
 
Im Falle einer Versetzung entscheidet das aufnehmende Schulamt darüber, welcher neuen 
Schule die Antragstellerin/der Antragsteller zugewiesen wird. 
 
Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen reichen ihren Versetzungsantrag (Formblatt dreifach) 
über die Schulleitung beim derzeit zuständigen Staatlichen Schulamt möglichst sofort, spätes-
tens bis 1. März 2018 ein. 
 
Die Staatlichen Schulämter werden gebeten, die eingehenden Anträge möglichst zeitnah, spä-
testens bis 15. März 2018 zweifach an die Regierung weiterzuleiten (keine Sammelvorlage). 

 
2. Lehrkräfte an Förderschulen und an Schulen für Kranke 
 

Der Antrag ist ausschließlich mit dem bayernweit einheitlichen Formblatt „Antrag auf Verset-
zung innerhalb des Regierungsbezirks“ (Förderschule) zu stellen, der vom bayerischen 
Formularserver heruntergeladen werden kann unter: 
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/41/rvs_41-101/
index?caller=349190961674 
 
Lehrkräfte an Förderschulen und an Schulen für Kranke reichen ihren Versetzungsantrag 
(Formblatt dreifach) möglichst sofort, spätestens bis 1. März 2018 bei der Schulleitung ein. 
 
Die Schulleitungen werden gebeten, eingehende Anträge möglichst zeitnah, spätestens bis 
15. März 2018 zweifach an die Regierung weiterzuleiten (keine Sammelvorlage). 

 

https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-051/index?caller=332413184674
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/41/rvs_41-101/index?caller=349190961674
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3. Zur allgemeinen Beachtung: 
 

a) Eine Versetzung ist nur dann möglich, wenn im kommenden Schuljahr ab Schuljahres-
beginn Dienst geleistet wird. Lehrkräfte, die für das Schuljahr 2018/19 eine Beurlaubung 
oder Elternzeit (Ausnahme: Teilzeit in Elternzeit) beantragt haben oder beantragen werden, 
können daher nicht versetzt werden. 

 
b) Im Versetzungsantrag sind verbindliche Angaben über den im angestrebten Schulamts-

bezirk gewünschten Beschäftigungsumfang (Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung) einzu-
tragen. 

 
Anmerkung:  
Anträge auf Teilzeitbeschäftigung nach Art. 88 und Art. 89 BayBG bzw. analog § 11 TV-L 
sind für das Schuljahr 2018/19 mit dem entsprechenden Formblatt auf dem Dienstweg bis 
spätestens 31. März 2018 der Regierung von Mittelfranken - Sachgebiet 43 - vorzulegen. 
Im Falle einer beabsichtigten Teilzeitbeschäftigung im kommenden Schuljahr 2018/19 ist 
daher eine Kopie dieses Teilzeitantrags dem Antrag auf Versetzung in einen anderen 
Schulamtsbezirk beizufügen. 

 
c) Parallel zum „Antrag auf Versetzung innerhalb des Regierungsbezirks“ kann selbstver-

ständlich auch ein „Antrag auf Versetzung in einen anderen Regierungsbezirk“ gestellt wer-
den. Die Regierung wird zunächst den Antrag auf Versetzung in einen anderen Regierungs-
bezirk und dann den “nachrangigen” Antrag auf Versetzung innerhalb Mittelfrankens bear-
beiten. 

 
d) Änderungen zu den im Antrag gemachten Angaben (z. B. Eheschließung) sind der Regie-

rung unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  
 

e) Wegen der großen Anzahl von Versetzungsanträgen können Änderungsmitteilungen, die 
der Regierung nicht bis spätestens 1. Mai 2018 vorliegen, grundsätzlich nicht mehr berück-
sichtigt werden. Abweichend hiervon kann eine Eheschließung nur dann berücksichtigt wer-
den, wenn der Nachweis (Heiratsurkunde oder Auszug aus dem Familienbuch, jeweils in 
Kopie) bis spätestens zum 1. Juli 2018 bei der Regierung eingegangen ist. Bei einem Ein-
gang des Nachweises nach dem 1. Juli 2018 kann dieser grundsätzlich für das laufende 
Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden. 

 
f) In die Entscheidung über die Versetzung werden sowohl die dienstlichen als auch die per-

sönlichen Belange der Antragstellerin/des Antragstellers einbezogen. Dienstliche Belange 
haben grundsätzlich Vorrang. 

 
g) Entstehende Nachteile wegen unvollständiger Angaben auf den Antragsvordrucken und/

oder aus fehlenden Unterlagen gehen zu Lasten der Lehrkraft. 
 
Hildegund Rüger, Abteilungsdirektorin 
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